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RS OGH 1978/4/10 Bkd68/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1978

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Wenn die Verhandlungsabberufung in der Kanzlei des Rechtsanwalts erst einen Tag vor dem Verhandlungstermin

einlangte, ist eine postalische Verständigung des Klienten so rechtzeitig, daß diese ihn noch vor Abreise zur

Verhandlung erreicht, nicht möglich und dem Rechtsanwalt auch nicht zumutbar.
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